
2. Die Schöffen erfüllen diese Aufgaben, indem sie besonders
— im Gerichtsverfahren aktiv an der Erforschung der Wahrheit 

und an der Würdigung und Einschätzung der Tatsachen teil
nehmen;

— entsprechend ihrer in der Gerichtsverhandlung gewonnenen 
Überzeugung und ihren Arbeits- und Lebenserfahrungen 
aktiv an der Urteilsfindung mitwirken;

— ihre Rechtskenntnisse ständig erweitern;
— in den Betrieben und Wohngebieten an der öffentlichen Aus

wertung von Gerichtsverfahren teilnehmen;
— in ihrem Wirkungskreis die kollektive Erziehung von Rechts

verletzern und die Wiedereingliederung entlassener Straf
gefangener in das gesellschaftliche Leben unterstützen;

— die Tätigkeit der Konflikt- und Schiedskommissionen unter
stützen.

3. Zur Erhöhung der Wirksamkeit der Tätigkeit der Gerichte bei 
der Lösung der Aufgaben des umfassenden sozialistischen Auf
baus ist stärker zu berücksichtigen, daß besonders solche Bürger 
als Schöffen gewonnen werden, die dem Arbeiter-und-Bauern- 
Staat treu ergeben sind und über gründliche Kenntnisse in den 
jeweiligen Hauptbereichen des gesellschaftlichen Lebens, beson
ders der Volkswirtschaft, im Bezirk oder Kreis verfügen.

В Die Öffentlichkeit der gerichtlichen Hauptverhandlung

1. Die Teilnahme der Bevölkerung an gerichtlichen Verhandlungen 
trägt dazu bei, das Staats- und Rechtsbewußtsein der Werk
tätigen zu entwickeln, ihre Verbundenheit zu den Organen ihres 
sozialistischen Staates zu festigen, die erzieherische Wirkung der 
Hauptverhandlung zu erhöhen und die Kraft der Öffentlichkeit 
auf die Überwindung von Gesetzesverletzungen zu lenken.

2. Die Gerichte haben deshalb besonders
— bei allen geeigneten Verfahren, insbesondere bei Strafver

fahren, den betreffenden Gewerkschaftsleitungen, Leitungen 
der Freien Deutschen Jugend, Betriebsleitungen, Ausschüssen 
der Nationalen Front und anderen Organen, Einrichtungen 
und Kollektiven, die von der Angelegenheit berührt werden, 
rechtzeitig Nachricht über die stattfindende Verhandlung 
und konkrete Hinweise zu geben, welche Bedeutung ihre 
Teilnahme am Gerichtsverfahren für dessen Auswertung in 
ihrer Arbeit hat;
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